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 Veröffentlicht am 16.12.1986

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Beachte

Besprechung in: AnwBl 1987/6, S 291;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Schätzungsgrundlage bei unbestrittener Verkürzung des Wareneinsatzes. Ausführliche

Darlegungen über die Kalkulation bei einem Zahnarzt, im Wege eines äußeren Betriebsvergleiches. Streitpunkte waren:

1)

Verkürzung des Wareneinsatzes

2)

Rohaufschlagskoeffizient

3)

Arbeiten für Verwandte und Bekannte

4)

Reklamationen
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